
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/11/20 4Ob140/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1990

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

"Wasser" ist nicht bloß ein Genußmittel wie Ka2ee, Bier oder Suppenwürfel, sondern für den Menschen

lebensnotwendig und in höchstem Maße von der Umweltverschmutzung durch Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft

und Verkehr bedroht; es gehört daher im Bewußtsein der Bevölkerung zu den besonders "umweltsensiblen" Gütern. -

"Das beste Wasser"
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